
 
 

9. Newsletter im Schuljahr 2025/26 

Wien, 19. Dezember 2025 

 

 

Mündliche Prüfungen (§ 5 LBVO) - Ergänzung 
 

 

Sehr geehrte Frau Kollegin! 

Sehr geehrter Herr Kollege! 

 

In unserem 8. Newsletter vom 12. Dezember 2025 haben wir über Regelungen bei den 

mündlichen Prüfungen – siehe § 5 Leistungsbeurteilungsverordnung - berichtet. Als 

Ergänzung übermitteln wir die vollständige gesetzliche Bestimmung hinsichtlich Dauer, 

die in Absatz 4 zu finden ist.  

 

Die mündliche Prüfung eines Schülers darf in den allgemeinbildenden Pflichtschulen, 

in der Unterstufe der allgemeinbildenden höheren Schulen und in den Berufsschulen 

höchstens zehn Minuten, ansonsten höchstens fünfzehn Minuten dauern. In den 

berufsbildenden mittleren und höheren Schulen ist überdies in den technischen 

Unterrichtsgegenständen eine angemessene Zeit zur Vorbereitung zu gewähren. 

 

 

Das Team FCG & Unabhängige wünscht Ihnen ein wunderschönes 

Weihnachtsfest und erholsame Ferien! 

Tanken Sie Kraft für die kommenden Herausforderungen. 

Ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2026. 

 

Wir werden Ihnen auch im kommenden Kalenderjahr stets unterstützend und beratend 

zur Seite stehen.  

 
 

Mit kollegialen Grüßen 
 

 
  
    Mag.a Barbara Schweighofer-Maderbacher      Mag. Roland Gangl 
          Vors.-Stellvertreterin              Vorsitzender 
Mail: barbara.schweighofer-maderbacher@my.goed.at        Mail: roland.gangl@goed.at 
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